
 

ERZIEHUNGSBEAUFTRAGUNG 
gemäß §1 Abs.1 Nr.4 JuSchG 

Liebe Eltern, 
nach den aktuellen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, ist es Eltern oder 
Personensorgeberechtigten erlaubt, die sog. Erziehungsbeauftragung zu übertragen. Dies ermöglicht 
Jugendlichen, u.a. Tanzveranstaltungen, in Begleitung des benannten Erziehungsbeauftragten, bis nach 
24:00 Uhr, besuchen zu dürfen. Diese Vereinbarung kann im folgenden Formular, von Ihnen, ausgefüllt 
werden. - Ihr N&N Events Team 

Hiermit erkläre ich, 
(Personensorgeberechtigter/Eltern) 

dass mein Kind: 

bei der Veranstaltung _____________________ am _________ bis _________ Uhr von der 
erziehungsbeauftragten Person: 

beaufsichtigt und begleitet wird. 

Unterschrift      Unterschrift 
(Personensorgeberechtigte/Eltern)   (Erziehungsbeauftragte Person) 

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift)     (Ort, Datum, Unterschrift) 

§1 Abs. 1 Nr.4 JuSchG 
Im Sinne dieses Gesetzes ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise 
aufgrund einer Vereinbarung mit der personenberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt (…).

Vorname, Nachname Telefonnummer

Vollständige Adresse

Vorname, Nachname Geburtsdatum

Vollständige Adresse

Vorname, Nachname Telefonnummer

Vollständige Adresse


